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system arbeitende Strafgefangene erhalten 
während jeder Nachtschicht zusätzlich zu 
der im Abs. 1 genannten Verpflegung eine 
warme Mahlzeit.

(3) Die außerhalb von Strafvollzugs
einrichtungen und Jugendhäusem in Ar
beitseinsatzbetrieben oder gleichgestellten 
Einrichtungen zur Arbeit eingesetzten 
Strafgefangenen bzw. in der Berufsausbil
dung befindlichen Jugendlichen erhalten 
an allen Arbeitstagen Werkküchenessen.

Zu §45 StVG:

§55

(1) Zur Förderung, Erhaltung und Wie
derherstellung der Gesundheit der Straf
gefangenen werden die notwendigen medi
zinischen Behandlungen sowie die erfor
derliche Versorgung mit orthopädischen 
und anderen Hilfsmitteln, Zahnersatz und 
Medikamenten entsprechend den sozialver
sicherungsrechtlichen Bestimmungen ge
währleistet.

(2) Weibliche Strafgefangene sind nach 
der Aufnahme in einer Strafvollzugsein
richtung bzw. einem Jugendhaus zusätzlich 
einer gynäkologischen Untersuchung zu 
unterziehen.

(3) Strafgefangene werden zur Früh
erkennung von Geschwulstkrankheiten ent
sprechend den Rechtsvorschriften unter
sucht.

(4) Zur Verhinderung oder Beseitigung 
eines lebensbedrohlichen Zustandes kann 
die medizinische Behandlung oder der not
wendige medizinische Eingriff auch ohne 
Zustimmung des betreffenden Strafgefan
genen vorgenommen werden. Die ständige 
ärztliche Kontrolle ist zu gewährleisten.

(5) Wird bei einer Strafgefangenen eine 
Schwangerschaft festgestellt und besteht 
bei ihr der Wunsch auf eine Schwanger
schaftsunterbrechung, so sind auf der 
Grundlage des Gesetzes vom 9. März 1972 
über die Unterbrechung der Schwanger
schaft (GBl. I Nr. 5 S. 89) die entsprechen
den Maßnahmen einzuleiten.

Zu §47 StVG:

§56

Bei kranken und körperbehinderten 
Strafgefangenen entscheidet der Arzt über

die Dauer sowie die Art und Weise des 
Aufenthaltes im Freien.

Zu §49 StVG:

§57

Dem Antrag zur Gewährung von Auf
schub des Vollzuges wegen schwerer Er
krankung ist «eine ärztliche Bescheinigung 
beizufügen. Im Falle des Antrages zur 
Gewährung von Aufschub des Vollzuges 
wegen Schwangerschaft ist eine ärztliche 
Bestätigung der Schwangerschaft und des 
voraussichtlichen Zeitpunktes der Entbin
dung vorzulegen.

Zu §56 StVG:

§58

(1) Sind spezielle Betreuungs-, Unter- 
stützungs- bzw. Kontrollmaßnahmen erfor
derlich, ist den zuständigen Abteilungen 
Innere Angelegenheiten bzw. Abteilungen 
Volksbildung, Referat Jugendhilfe, der 
Räte der Kreise, Städte oder Stadtbezirke 
in der Regel 1 Jahr vor der Entlassung eine 
Zwischeneinschätzung über den Strafgefan
genen mit Vorschlägen für seine Wieder
eingliederung in das gesellschaftliche Leben 
zu übermitteln.

(2) Die erforderlichen Informationen und 
Hinweise über jeden Strafgefangenen sind 
unabhängig von der Zwischeneinschätzung 
mindestens 3 Monate vor der Entlassung an 
die zuständigen staatlichen Organe zu über
senden.

(3) Im Zusammenwirken mit den zu
ständigen Abteilungen Innere Angelegen
heiten bzw. Abteilungen Volksbildung, 
Referat Jugendhilfe, sind persönliche Aus
sprachen mit Strafgefangenen und Vertre
tern von staatlichen Organen oder Betrie
ben, Expertengruppen, ehrenamtlichen Mit
arbeitern oder Erziehungsberechtigten zu 
organisieren, wenn es im Interesse einer 
erfolgreichen Vorbereitung der Wiederein
gliederung insbesondere zur Fortsetzung 
der Berufsausbildung bei Jugendlichen, 
erforderlich ist.

Zu §57 StVG:

§59

Am Tag der Entlassung sind den Straf
gefangenen das von der Strafvollzugsein-
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